
A. System des Rechtsschutzes

1. Grundgedanke

a) Aufgabe des Staates ist, eine Person dagegen zu schützen, daß ihre Rechte von anderen beeinträchtigt werden.

b) Es ist ebenfalls Aufgabe der Gesetze dafür zu sorgen, daß die Rechte wirtschaftlicher, gegebenenfalls juristischer, Personen, z.B. der Gewerbebetriebe geschützt werden. Dies geschieht in der Regel durch Einbeziehung der Gewerbebetriebe in die entsprechenden Schutznormen oder durch Schaffung spezieller Normen für Gewerbebetriebe.

2. „Ausschnitt“ aus den allgemeinen Schutzrechten Schutz des geistigen Eigentums

Gewerbliche Schutzrechte
a) Eine persönliche geistige Leistung, die z.B. in der Schaffung eines Gemäldes (Einzelstück), eines Werkes der bildenden Kunst oder eines zur Reproduktion bestimmten Werkes, z. B. eines Literaturmanuskriptes, bestehen kann, ist als persönliches, geistiges Eigentum durch das Urheberrecht geschützt.

Bei Werken, die zur Vervielfältigung bestimmt sind, läßt sich der Bezug zur gewerblichen Leistung leicht herstellen. Das Gewerbe des Bücherverlegens läßt sich ohne die geistige Einzelleistung des Dichters nicht ausüben.

b) Auch eine Erfindung ist eine geistige Leistung. Diese Erfindung wird zwar theoretisch auch vom Urheberrecht umfaßt, unterliegt aber deswegen dem Patentrecht, weil die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung Voraussetzung für die Patentfähigkeit ist. 

Eine wirtschaftlich nicht verwertbare Erfindung, z. B. ein Gedankenexperiment, bleibt zwar als geistige Leistung, als Werk der Literatur urheberrechtlich geschützt, ist aber nicht patentfähig.

3. Schutzumfang und Schutzzweck der Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums / der gewerblichen Schutzrechte

a) Neben den Gesetzen, die dem Schutz der geistigen Leistung, des geistigen Eigentums dienen und die sowohl die persönliche als auch die gewerbliche Leistung abdecken, gibt es in dem Bereich der gewerblichen Schutzrechte ein Gesetz, daß das Funktionieren des Wettbewerbs der Gewerbetreibenden untereinander sicherstellen soll, nämlich das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb.

Es dient mittelbar dem Schutz der geistigen Leistung, wie es unter anderem das Anhängen an die geistige, gewerbliche Leistung eines anderen verbietet.

b) Individuelle persönliche Schutzrechte und rein gewerbliche Schutzrechte lassen sich kaum voneinander trennen, was den Schutz des geistigen Eigentums angeht. 

Das liegt einmal daran, daß auch dann, wenn ein Gewerbebetrieb als juristische Person organisiert ist, für diesen Gewerbebetrieb natürliche Personen handeln. Zum anderen sind die Rechtsformen des einzelkaufmännisch organisierten Unternehmens und der Personengesellschaft weit verbreitet.

Träger einer geistigen Leistung, also ein Künstler oder Erfinder, kann ohnehin nur eine natürliche Person sein.

Deswegen behandele ich im folgenden die einzelnen Schutzrechte zwar mit Betonung auf gewerblicher Betätigung, nenne aber jeweils die Bezüge zum individuellen persönlichen Schutzrecht.

B. Beschreibung der Elemente des gewerblichen Rechtsschutzes

1. Namensrecht

a) Aus dem Namensrecht ergibt sich die Berechtigung des Namensträgers jedermann von der Benutzung des gleichen Namens auszuschließen. Das Namensrecht des BGB schützt sowohl Namen natürlicher Personen als auch die Firma eines Gewerbetreibenden.

b) Das Namensrecht des BGB endet dort, wo gleiches Recht aufeinander trifft (berechtigt Gleichnamige, z. B. Vater/Sohn, Nicht-Verwandte mit häufigem Namen).

c) Das Recht der Firma endet, wenn und wo das Namensrecht natürlicher Personen endet. Gleichnamige Personen können einen Gewerbebetrieb unter gleichem Namen führen. Handelsrechtlich kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Zusatz erforderlich werden. Gewerbliche Phantasienamen können vom Erstnutzer dem Zweitnutzer verboten werden.

d) Der Schutz des gewerblichen Namens, der Firma, erfolgt zusätzlich sowohl durch das UWG als auch durch das Markengesetz.

2. Markenrecht

a) Der Name eines Produktes ist die Marke. Marken dienen dazu, dem Verbraucher/Käufer, zu signalisieren, daß ein ganz bestimmter „Markenartikel“ stets gleichbleibender, dem Mehrfachkäufer bereits bekannter, Qualität erworben werden kann. Demgemäß wird die in der Schaffung des Markenartikels gleichbleibender Qualität verkörperte Leistung des Gewerbetreibenden durch das Markenrecht dagegen geschützt, daß ein anderer mit der Benutzung des gleichen Namens oder der gleichen Marke sich an die gewerbliche Leistung anhängen kann.

b) Das Markenrecht ist demgemäß auch strenger als das Namensrecht. Auch gleichnamige Gewerbetreibende können nicht die gleiche Marke, die aus ihrem Namen besteht, haben. Hier gilt der Grundsatz der Priorität. Der Grundsatz gilt auch für verwechslungsfähige Marken. Der Inhaber einer älteren Marke kann die Annäherung abwehren, die darin besteht, daß ein anderer eine ähnliche Marken anmeldet. Dieser Grundsatz wird eingeschränkt durch den gleichberechtigten Grundsatz der Warengleichartigkeit. Produkte, die nichts miteinander zu tun haben, können durchaus den gleichen Namen/das gleiche Marken haben, weil das Anhängen an den fremden Ruf dann nicht möglich ist.

c) Marken entstehen durch Eintragung. Eine bloße Benutzung läßt (im Gegensatz zu den USA) einen Schutz nicht entstehen. Das Eintragungsverfahren besteht in einer förmlichen Anmeldung, die für Ausländer durch einen (Patent-) Anwalt erfolgen muß und in der Zahlung einer Gebühr, danach wird die Marke im Markenblatt veröffentlicht.

d) Der Konflikt zwischen bereits eingetragenen Marken und neuen Marken wird gelöst durch spezielle Vorschriften des Markenrechtes und zwar durch die Verfahrensschritte:

Einlegung des Widerspruchs durch den Inhaber der älteren Marke (in anderen europäischen Ländern gibt es das Amtswiderspruchsverfahren).

Das Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Bundespatentamtes im Widerspruchsverfahren ist die Erinnerung.

Gegen die Entscheidung des Bundespatentamtes im Erinnerungsverfahren ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht möglich. 

Gegen diese Entscheidung kann in bestimmten Fällen die ordentliche Gerichtsbarkeit (Landgerichte, Oberlandesgerichte, Bundesgerichtshof) angerufen werden.

e) Das internationale Markenrecht der OMPI/WIPO (Organisation Mondial de la Propriete Intellectuelle World Intellectual Property Organisation) sowie das neue Markenrecht der Europäischen Union sind ähnlich aufgebaut.

f) Warenbezeichnungen, die nicht Marken sind, bleiben urheberrechtlich und durch das UWG geschützt.

Das UWG gibt auch Abwehrrechte, wenn ein Gewerbetreibender eine eingetragene Marke, ohne sich selbst um eine Eintragung zu bemühen, imitiert.

3. Geschmacksmusterrecht

a) Das Geschmacksmusterrecht schützt die äußere Gestaltung, das Design einer Ware. Es ist dem Markenrecht eng verwandt. Das Geschmacksmuster kann im Gegensatz zum Marken auch die Ware selbst sein, ist häufig aber auch Verpackung der Ware. 

Beispiel: Tisch und Stühle sind geschmacksmusterfähig ebenfalls die Flaschen, in denen kosmetische Mittel verkauft werden.

Die Anmeldung von Geschmacksmustern erfolgt eben​falls beim Patentamt. Sie werden im Geschmacksmusterblatt veröffentlicht. Es gibt ein ähnliches Verfahren wie im Markenrecht zur Abwehr von Annäherungen an ein älteres Geschmacksmuster.

b) Neben den Abwehrmöglichkeiten aus dem Geschmacksmusterrecht gibt es Abwehrmöglichkeiten aus dem UWG, wenn Waren ohne selbst zum Geschmacksmuster angemeldet zu werden, andere Waren imitieren. Das Urheberrecht als Abwehrrecht kann dann interessant sein, wenn das „Design“ in die Nähe einer künstlerischen, plastischen Gestaltung gerät, so daß eine Abgrenzung schwierig ist.

Beispiel: Der berühmte Freischwinger von Mart Stam oder der berühmte Thonet Stuhl.

4. Copyright

a) Das englische und amerikanische Recht, sowie die damit verbundenen „Common-Law“-Rechte kennen den Begriff Copyright, der was die gewerbliche Leistung angeht, dem Geschmacksmusterrecht sehr nahekommt (im englischen Recht: Das Foto eines Gegenstandes ist Copyright, der Gegenstand selbst ist Design-Patent, während das Geschmacksmuster beides umfaßt.)

b) Im Bereich der privaten geistigen Leistung umfaßt das Copyright auch diejenigen Rechte, die anderweitig als Urheberrechte bezeichnet werden.

c) Das Geschmacksmusterrecht ist (wenn man das Copyright-Recht einschließt) international gleichförmig geregelt, wobei die Regelung sich zum Teil im nationalen Markenrecht, zum Teil im Patentrecht findet oder wie in Deutschland separat geregelt ist.

5. Patente/Gebrauchsmuster

a) Das Patentrecht regelt die förmlich unterschiedenen Patente und Gebrauchsmuster. Die Unterscheidung zwischen Patent und Gebrauchsmuster ist vereinfacht gesagt: Gebrauchsmuster schützen den Gegenstand, die Sache, Patente schützen das Verfahren zur Herstellung der Sache, des Gegenstandes.

Ich spreche im folgenden nur von Patenten, da die Regelungen Gebrauchsmuster betreffend nahezu identisch sind.

b) Patente werden erworben durch Anmeldung einer Erfindung, die sich auf etwas Neues bezieht (absolute Neuheit), die für einen durchschnittlichen Fachmann nicht naheliegend ist (Erfindungshöhe) und die wirtschaftlich verwertbar ist.

Für eine wirtschaftliche Verwertbarkeit spricht immer, daß (gegenüber bereits bekannten Produkten) die Herstellung billiger, einfacher oder resourcenschonender erfolgt.

Der Umfang des Patentes wird beschrieben durch die in der Patentanmeldung und später in der Patenturkunde enthaltenden Patentansprüche. Die Patentansprüche sind gegebenenfalls durch Zeichnungen, nur ausnahmsweise durch Modelle oder Muster zu erläutern und im übrigen durch eine ausführliche Beschreibung gekennzeichnet.

Patentanmeldungen werden durch eine sogenannte Offenlegungsschrift veröffentlicht. Mit der Offenlegung beginnt die Möglichkeit von Wettbewerbern, Einfluß auf das Schicksal des Patentes zu nehmen. Patente werden erteilt nach Prüfung. Teil der Prüfung ist eine Amtsrecherche nach vorbekannten Patenten oder Beschreibungen in allgemein zugängliche Schriften. Wenn die Prüfung, gegebenenfalls nach einem „Mängelbescheid“ und entsprechenden Änderungen, erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Patent als Patent veröffentlicht. Es kann dann im Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht angefochten werden. Danach steht der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen.

Das beschriebene Verfahren gilt auch für europäische Patente. ein dem deutschen und europäischen Patentverfahren ähnliches Verfahren mit entsprechender Patenterteilung gibt es in den USA, in Japan und in der Volksrepublik China. Andere zum Teil kursorische Verfahren waren früher auch in Europa üblich, wurden aber durch das europäische Patent vollständig abgelöst.

c) Im Bereich der schutzfähigen Gegenstände und Verfahren bleibt in der Grauzone das sogenannte „geheime Know-how“.

Da das Patentverfahren öffentlich ist, ziehen es Unternehmen gelegentlich vor, Verfahren nicht patentieren zu lassen, weil aus der Patentbeschreibung auch für den durchschnittlichen Fachmann das Know-how ermittelbar wäre.

Für das Know-how gibt es den urheberrechtlichen Schutz und unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich bei der unerlaubten Weitergabe des Know-how (Betriebsspionage), den Schutz des UWG.

6. Urheberrecht

a) Das mehrfach erwähnte Urheberrecht ist nur am Rande ein gewerbliches Schutzrecht, während es im überwiegenden Bereich ein persönliches Schutzrecht ist.

b) Die Anwendung des Urheberrechts auf gewerbliche Leistungen beschränkt sich auf Bereiche die der Kunst nahe stehen oder sie verwerten. (Beispiele: Design, Buchverlag)

7. Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb

a) Anders das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Das UWG sichert das Funktionieren des Wettbewerbs insgesamt und schützt damit die geistige Leistung des Gewerbetreibenden genauso wie seine gewerbliche Leistung. Das UWG ist in vielen Fällen als Auffangschutzrecht zu den genannten Namensrechten, Warenzeichen-, Geschmacksmuster- und Patentrechten zu sehen. In diesen Bereichen wird es durch Spezialgesetze (z. B. Gesetz gegen Markenpiraterie, das nicht nur Markenfälschungen, sondern auch Warenfälschungen und damit das Geschmacksmusterrecht und ggf. das Patentrecht umfaßt) ergänzt.

b) Das UWG enthält den Grundsatz, daß unlautere Werbung verboten ist und weiter den Grundsatz, daß irreführende Werbung verboten ist. Beide Begriffe, nämlich „unlauter“ und „irreführend“ sind Gegenstand umfangreicher Rechtsprechung und in Kürze nicht zu erklären.

c) Gesichert werden Ansprüche aus dem UWG durch die Unterlassungsklage, die sehr häufig als Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung gestaltet ist. 

Das Verfahren auf Erlaß der einstweiligen Verfügung wird regelmäßig bei den Landgerichten durchgeführt. Dabei herrscht der „Gerichtsstand der unerlaubten Handlung“ und damit ein „fliegender“ Gerichtsstand vor. 

d) Einstweilige Verfügungen sind deswegen für den Wettbewerber, der sich unlauter verhält, so gefährlich, weil sie in der Regel aufgrund der einseitigen Erklärungen des Antragstellers, allerdings unter Glaubhaftmachung z. B. Eidesstattliche Versicherung ohne mündliche Verhandlung erlassen werden und ab Zustellung zu befolgen sind. Es werden hohe Geldstrafen, in der Regel bis zu DM 500.000,00 für die Nichteinhaltung der einstweiligen Verfügung ausgeworfen.

e) Eine Sonderregelung ist die Antragsberechtigung von Verbänden für einstweilige Verfügungen. Diese Verbände gibt es als Verbraucherschutzverbände im Bereich der Konsumgüter und Arzneimittel oder auch als Verbände von Gewerbetreibenden. Diese Verbände sind entweder spezialisiert, z. B. auf Arzneimittel oder über alle Warenbereiche tätig.

C. Schutzrechte sind auch Abwehrrechte

1. Abwehransprüchen vorbeugen

a) Es ist natürlich tödlich für ein Produkte, wenn sich bei der Neueinführung herausstellt, daß das Produkt Marken, Geschmacksmuster oder Patentrechte eines Anderen verletzt. 

Ebenso ist es tödlich, wenn die Werbung für das Produkt vom Gericht im Wege der einstweiligen Verfügung als unlauter oder irreführend eingestuft wird. Um dem vorzubeugen, gibt es einige Möglichkeiten.

Die Marken, Geschmacksmuster und Patente sind veröffentlicht. Es ist daher möglich, durch eine Recherche herauszufinden, ob gewerbliche Schutzrechte anderer bestehen, die durch das Produkte verletzt werden könnten. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, daß diese Rechte immer Geltungsbereiche haben. Marken, Geschmacksmuster und Patente gelten nur in denjenigen Ländern, in denen sie auch angemeldet sind. 

Es ist deswegen durchaus möglich, daß ein Produkt, daß in einem Land über eigene Schutzrechte verfügt, in einem anderen Land die Schutzrechte eines Dritten verletzt, die dieser dann zur Abwehr der Produkteinführung nutzt. Das gilt trotz des Grundsatzes der absoluten Neuheit auch für Patente. Neuheitsschädlich sind zwar auch ausländische Patente, aber nicht solche, die aus Ländern stammen, in denen Patente ohne Prüfung anerkannt werden oder in denen eine vollständige Veröffentlichung der Patente nicht stattfindet.

Bei Patenten aus Ländern, die nicht der PVÜ (Pariser Verbands Übereinkunft mit PCT = Patentzusammenarbeitsvertrag und EPÜ = Europäische Patentübereinkommen) angehören, ist dann ein meist schwieriges Verfahren nötig, das die Produktneueinführung auf Jahre blockieren kann.

An Stelle einer Recherche empfiehlt es sich, im Warenzeichenrecht und im Geschmacksmusterrecht, eine eigene Anmeldung vorzunehmen und abzuwarten, ob ein Markeninhaber oder Geschmacksmusterinhaber Abwehrrechte geltend macht. Bei Patentverfahren ist diese Methode weniger erfolgversprechend, da 

( das Patentverfahren relativ teuer ist 

und


( einen recht großen personellen Aufwand erfordert.

b) Um Ansprüchen aus dem UWG vorzubeugen, gibt es nur die Möglichkeit der Überprüfung der Werbung durch einen Fachmann. Dabei muß dann gleichzeitig geprüft werden, ob Gesetze, die dem Verbraucherschutz dienen oder die Qualität bestimmter Produkte sichern sollen, auf das betreffende Produkt Anwendung finden. Die Verletzung solcher Gesetze wäre nämlich auch unlauter.

Beispiel: 

Für vorverpackt verkaufte Lebensmittel gilt das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG), die Lebensmittelkenn-zeichnungsverordnung (LMKVO) und die Fertigpackungs-verordnung (FPVO). Diese Gesetze verlangen u. A. die Verwendung bestimmter Packungsgrößen und die Anbringung bestimmter Aufschriften auf den Packungen in deutscher Sprache.

2. Fremde Schutzrechte mit eigenen Schutzrechten abwehren

a) Es liegt auf der Hand, daß zunächst eigene Schutzrechte angemeldet sein müssen, bevor sie eine Abwehrmöglichkeit geben. Erworbene Schutzrechte, seien es Marken, Geschmacksmuster oder Patente, und auch der wettbewerbsrechtliche Schutz, der durch eine lange Verwendung der gleichen Ausstattung, die als herkunftskennzeichnend empfunden wird, entsteht, sind nur etwas wert, wenn sie auch verteidigt werden.

Zur Verteidigung der Schutzrechte, das heißt der Verwendung der Schutzrechte als Abwehrrechte, gibt es eine Vielfalt von Instrumenten.

Die wesentlichen sind: 

· Überwachung von Neueintragungen von Marken und Einlegung des Widerspruches gegen ähnlich klingende Marken im Bereich der Warengleichartigkeit. 

· Überwachung von Geschmacksmustern und Einlegung des Widerspruches wie im Markenrecht.

· Überwachung der Offenlegungsschriften und Veröffentlichungen von Patenten und Gebrauchsmustern und Wahrung der Einspruchsrechte.

Im Wettbewerbsrecht ist Marktbeobachtung angesagt.

D. Fazit

Gewerbliche Schutzrechte als Teil der individuellen Schutzrechte und als Sonderrechte für Gewerbetreibende sind ein wirksames Instrument zur Sicherung der Marktstellung des Gewerbetreibenden. Man muß das Instrument aber auch nutzen.
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Rechtsanwalt

Das Manuskript wurde als Vortrag im Rahmen eines Seminars an der Wirtschaftsuniversität Posen gehalten. Der Abschnitt über Marken wurde später an das neue Markenrecht angepaßt.


